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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §138;

Rechtssatz

Die Hauptbedeutung eines Auftrages nach § 138 BAO liegt darin, dass der Abgabep;ichtige insb aus

prozessökonomischen Gründen dazu verhalten werden soll, das ihm ohne große Mühe zugängliche

Verfahrensmaterial beizubringen, nämlich jenes Material, das für die Würdigung der in Frage stehenden Tatsachen von

Bedeutung ist.

§ 138 BAO verfolgt somit den Zweck, verstärkt die Beweiskräfte des Abgabep;ichtigen zu mobilisieren und durch

Aktivierung seiner Beweismöglichkeiten und der bei ihm liegenden Erkenntnismittel das Verfahren zu vereinfachen

und zu beschleunigen, um rascher und zuverlässiger zum Verfahrensziel, nämlich zur Feststellung des tatsächlich

rechtsbedeutenden Sachgeschehens zu gelangen. Kommt der Abgabep;ichtige einem Auftrag nach § 138 BAO nicht

oder nicht in ausreichendem Maße nach, so bedeutet dies nicht, dass die Abgabenbehörde unter dem Blickwinkel des

§ 138 BAO berechtigt oder gar genötigt wäre, daraus den Schluss zu ziehen, die Nichterfüllung des Auftrages, somit die

Nichterbringung des Beweises, berechtige zur Annahme des NichtzutreCens des fraglichen Sachverhaltes. Vielmehr

bleibt es auch bei Ausbleiben der vom Abgabep;ichtigen angeforderten Nachweise beim Amtswegigkeitsprinzip, somit

bleibt die Verp;ichtung aufrecht, auf andere Art nach erforderlichen Nachweisen zu suchen. Durch einen Auftrag nach

§ 138 BAO wird somit nicht eine Beweislast iSd Zivilprozessrechtes begründet. Der das abgabenrechtliche

Ermittlungsverfahren beherrschende Grundsatz ist der der amtswegigen Ermittlungsp;icht, gerichtet auf die

Feststellung der materiellen Wahrheit. Diese Grundsätze werden durch die im § 138 BAO begründete Nachweisp;icht

der Partei nicht durchbrochen oder eingeschränkt (Hinweis Stoll, BAO, Kommentar, Band 2, 1566 f).
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